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RS OGH 1998/3/31 7Ob86/98t,
7Ob130/10h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1998

Norm

VersVG §151 Abs2

VersVG §158o

Rechtssatz

Der Vertragseintritt des Erwerbers (Nutzungsberechtigten) eines Unternehmers erfolgt auch dann, wenn das

Veräußerungsgeschäft unwirksam oder in einer Weise mangelhaft war, die letztlich zu seiner Aufhebung führt, sofern

der Betrieb nur tatsächlich übernommen wurde.

Entscheidungstexte

7 Ob 86/98t

Entscheidungstext OGH 31.03.1998 7 Ob 86/98t

7 Ob 130/10h

Entscheidungstext OGH 30.03.2011 7 Ob 130/10h

Auch; Veröff: SZ 2011/41
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